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Anwoltshoftung / umfossende Belehrung / Beweislosl für fehlerhoften Rot

l. Noch gefestigter Rechtsprechung ist der Rechtsonwolt zur ollgemeinen, umfos-
senden und möglichsterschöpfenden Belehrung seinesAuftroggebersverpflich-
tet. Es ist seine Aufgobe, dem Mondonten dieienigen Schritte onzuroten, die
geeignet sind, dos erstrebte Ziel zu erreichen. Nochteile für den Auftroggeber
mu0 er verhindern, soweit diese vorhersehbor und vermeidbor sind.

2. Der Antrog ouf Klogeobweisung in vollem Umfong erfullt den Totbestond der
schuldhoften Pflichtverletzung, wenn der gegnerische Zohlungsonspruch in
erheblichem Umfong nicht ernsthoft geleugnet werden konn und der Rechts-
onwolt zu diesem Antrog geroten hot. Der Mondont trögt die Beweislost dofür,
doß der Rechtsonwolt diesen Rot erteilt hot.

(OLG Düsseldorf Urt.v. 15.12.l98B - 8 U 41/87,YersR 198? 2861

Anwqhshoftung / Fristeinholtung /,,Flucht in die Söumnis"

I . Ein Rechtsonwolt hot einen Proze$ so zu führen, wie es der ZPO entsprichf er ist
verpflichtet, cuf die Einholtung gesetzlicher und durch dos Gericht gesetzter
Fristen zu ochten. DosVersöumen der Klogeerwiderungsfrist konn einem Rechts-
onwolt nur donn ols Versöumnis vorgeworfen werden, wenn der Mondont
beweist, dofJ der Anwolt von der Fristsetzungsverfügung rechtzeitig Kenntnis
erlongt hot.

2. Yerzögert der Anwolt die Vorloge der Klogeerwiderung in Kenntnis des Frist-
obloufs um weitere zwei bis dreiWochen, so hoftet erfür diese Verzögerung nur
donn, wenn er wußte oder wissen mußte, dofl die Kommer zeitlich fruhe-
res Vorbringen trotz Fristuersöumung zugelossen hötte.

3. Auch dos Unterlossen der,,Flucht in die Söumnis" konn eine Hoftung des Rechts-
o nwo lts n u r do n n beg rü nden, wen n dod urch eine Zu rückweisu n g des verspöte-
ten Vorbringens vermieden worden wöre.

(OLG Dusseldorf Urt.v. 22.12.1988 - I U l5l88, VersR 198? 282)

Versicherungsschutz des Steuerberqters/Hilfe beim Erwerb einer ETW
und Finonzierungsvermifflung

I . GemöfJ $ I58 c Abs. 3 WG hoftet der Versicherer nur im Rohmen der von ihm
übernommenen Gefohr. Nur im Rohmen desVersicherungsvertroges konn der
,,Geschödigte" ols Dritter im Sinne des $ 158 c Abs. I WG einen Anipruch gegen
den Hoftpflichtuersicherer ouf Auszohlung der Versicherungssumme geltend
mochen.

2. Die Vermittlung und Finonzierung von Eigentumswohnungen geht über eine
steuerliche Berotung weit hinous und ist doher nicht mehr vom Versicherungs-
schutz durch die Berufshoftpflichtversicherung gedeckt.

3. DieBerotungüberdenErwerbeinerlmmobilieundderenFinonzierunghAltsich
nicht mehr im Rohmen der steuerlichen Tatigkeit im Sinne des $ 33 StBerG.

( LG Mü nchen Besch l.v. 3. 10. 1988 - 26 O 12185/88 Steuerberot er 1990, 24l

o

o
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Versicherungsschufz für Wir+schqflsprüfer
und Steuerberoter
- Versicherungsousschluß fur Aufsichtsröte und Beiröte
- Höchstdeckungssumme
- Anmerkung
(BGH Urt.v. B.ll.1989 - lVo ZR 163/88, NJW-RR 1990,209: WM 1990,4771

o

o

Leitsötze:

l. Zur Auslegung der Begriffe Aufsichtsrot und Beirot.

2. S 3 ll Nr. 2 AVB-WB enthölt keine Begrenzung der Einstondspflicht ouf
die Deckungssumme (ohne Zinsen und Kostenl.

Leitsötze (d.Verf.l,

I . NurAufsichtsröte gem. $$ 30,95AktG und gem. $ 52 GmbHG sind vom
Versicheru n gssch utz der Vermög ensscho d en hoftpf lichtversicheru n g
o usg esch lossen. Aufsichtsröte von Personen g esel lschoften fo I len n icht
u nier den Versicheru ngso usschl uß.

2. Die Vermögensschodenhoftpflichtuersicherung deckt nicht die koum
zu übersehenden Risiken ous unternehmerischerTotigkeit.

3. Ein Beirot, dessen Zustimmung zu ollen oder bestimmten unternehme-
rischen Entscheid u n gen erford erl ich ist, g en ie0t kein en Versicheru n gs-
schutz. Dies gilt ouch, wenn er im Einzelfoll nicht unternehmerisch tötig
wor.

Aus den Gründen:

Die den Versicheru n gsvertrö g en zu g ru nde I ieg ende Risikobesch reib u n g
louiet ouszugsweise.

l. Der Versicherungsschutz umfoßt die Erledigung der beruflichen Auf-
goben einesWirtschoftsprüfers... und zwor ... (41 die treuhönderische
Verwo ltu n g, z. B. d ie Tötig keit o ls g esetzl icher u nd rechtsgeschoftl icher
Treuhönder...

ll. Nicht versichert sind . .. (31 olle unternehmerischen Tötigkeiten, wie z. B.

die ols Vorstond, Aufsichtsrot, Beirot oder Geschaftsfuhrer sowie ein
unternehmerisches Risiko, dos sich im Rohmen der Ausübung einer
gedeckien Tötigkeit ergeben konn, z. B. ols Konkursverwolter bei Fort-
führung eines Unternehmens, ols Testomentsvollstrecker; soweit ein
gewerbliches Unternehmen zum NochloD gehort, ols Notgeschafis-
f ührer, ols geschöftsf ührender Treuhönder.
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Dos LG hot diese Bestimmung folgendermoßen ousgelegt:

Zworsei in dem Gesellschoftsvertrog der Kl. dos Orgon, dem Dr. N. onge-
horte, ols Aufsichtsrot bezeichnet. Totsöchlich hondele es sich bei dem
Aufsichtsrot der Kl. um ein freiwilliges Orgon, dos noch seinerAufgoben-
beschreibung in $ 16 Nr. B des Gesellschoftsvertroges eher ols Beirot ein-
zustufen sei, wie er bei Publikums-KGs höufig onzutreffen sei. Obwohl der
Aufsichtsrot d er Kl. von sei nem Aufg o ben bereich her dem sotzu n gsmö0ig
bestellten Aufsichtsrot noch $52 GmbHG nohekomme,sei Dr. N. nichtols
Aufsichtsroismitglied einzustufen.Zwor seidieTötigkeit Dr. Nis ols Beirots-
tötigkeit einzustufen. Dobei müsse [edoch berücksichtigtwerden, doß der
Begriff Beirot in der Risikobeschreibung ols Beispielfür eine unternehme-
rische Tötigkeit genonnt sei. Aus dem Zusommenhong der von der
Bekl. dem Versicheru n gsvertro g zu g ru nd eg elegten Risi kobesch reibu n g

ergebe sich, doß die Bekl. Versicherungsschutz nur für Vermögens-
schöden gewöhren wolle, die qus der typischen berotenden und kontrol-
lierenden Tötigkeit eines Wirtschoftsprüfers herrühren, nicht ober solche,
die ous einer in ihren Risiken koum zu übersehenden unternehmerischen
Tötigkeit herrühren. U nterneh merische Tötig keiten seien wesentlich d u rch

ouf Gewinnerzielung gerichtete lnvestitionsentscheidungen gekenn-
zeichnet, die wegen der Unsicherheit kUnftiger wirtschoftlicher Eniwick-
1,,^^^^ i^ A^.^^^l^' - hrl^I{^ -;+ Pi.iL^^ LoJ.^{+o+.^io^ l-\^. Ro'Co'iottvttvvtt ilt vvJvttvvtvttt tvtvt/v ttilt t\tJtNvrr vvrrvlrvr Jvrvrr. vvJ uvt vvr. rol

dem gefolgt.

Mit Recht hoben die Vorinstonzen Dr. N. nicht ols Aufsichtsrotsmitglied im

Sinne von lll3 der Risikobeschreibung ongesehen. Wenn dort von Auf-
sichtsrot die Rede ist, so ist domit nur ein Gesellschoftsorgon gemeint, dos
entweder, wie in $$30, 95 AhG fur die betreffende Gesellschoftsform
zwingend vorgeschrieben oder,wie in $52 GmbHG (fokultotiv)zugelos-

sen ist.,,Aufsichtsröte" von Personolgesellschqften follen doher nicht unter
diesen Versicherungsousschluß. Auch die Revision greift insoweit die
Entscheidungsgründe des Berufungsurteils nicht on.

Dos BerGer. hötte iedoch nöher prüfen müssen, ob ein Beirot im Sinne
der Bedingungen vorlog. Dos ist donn der Foll, wenn ihm eine Funktion

zugewiesen wor, die den onderen in der Klousel oufgeführten Gremien
vergleichbor ist, z. B. wenn seine Zustimmung zu ollen oder bestimmten
u nterneh merischen Entscheid u n g en erford erl ich isi. Dos hötte dos BerGer.

onhond des Gesellschoftsveriroges prüfen müssen, wobei zu beochten
gewesen wöre, doß es sich bei der Anloge Kl zur Klogeschrift nicht um

den Gesellschoftsvertrog, sondern um ein Beieiligungsongebot ho ndelt.
Dos ist bisher unterblieben. Sollte hiernoch eine Beirotstötigkeit im Sinne
der Klousel zu beiohen sein, ist der Versicherungsschutz für die gesomte
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Beirotstötigkeit ousgeschlossen, und es kommt entgegen der Ansicht der
Vorinstonzen nicht mehr dorouf on, ob der Beirqt im Einzelfoll unterneh-

merisch tötig geworden ist.

Eine ondere Beurteilung könnte donn gerechtfertigt sein, wenn sich ous

dem Schrifiwechsel vor Abschluß des Versicherungsvertroges eine ob-
weichende lndividuolobrede {$4 AGB-Geseiz} eninehmen lie0e. Auch

dos wird dos BerGer. gegebenenfolls zu prüfen hoben. Sollte dos
BerGer. wiederum zu dem Ergebnis kommen, doß dos schodenstiftende
Verholten des Dr. N. nichtvon vornherein ols Beirotstöiigkeitvom Versiche-

rungsschutz ousgeschlossen ist, wird es erneut zu prÜfen hcben, ob eine

wissentl iche Pf I ichverletzu n g vorl iegt. Do bei wü rde ei ne sch I ichte Bezu g -

nohme ouf dos Urteil des LG ohne Würdigung des neuen Berufungs-

vorbringens nicht o usreichen.

ll. Fü r dos weitereVerfo hren g ibt der Senot o ußerdem noch folgende H in-

weise: DieAnsicht der Bekl., $ 3 ll Nr.2AVB-WB begrenze die Einstonds-

pflicht quf die Deckungssumme (ohne Zinsen und Kosten usw.) und

öndere insoweit $150 ll 2 WG ob, irifFt nicht zu. Die genonnte Bestim-

mung loutet:

2. Die Versicherungssumme... siellt den Höchstbetrog der dem Versiche-

rer - obgesehen vom Kostenpunkt (s. Nr. 7l -in iedem einzelnen Scho-

denfolle obliegenden Leistung dor...

Die in Bezug genommene Nr. Z loutet,

7. Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer onhöngig gewor-
denen, ein en ged eckten H oftpf I ichto nsp ruch betreffen d en H oftpf licht-

prozesses.. . gehen voll zu Losten des Versicherers...

Die Bestimmungen sind doher wortgleich mit $3ll Nr: 2 AVB Vermögen

und öhnlich g3ll2 AHB. Dort ist weitgehend onerkonnt, doß die Nicht-
erwöhnung von Zinsen nicht ousreicht, $l50ll2WG ols obbedungen
onzusehen (vgl. Prölss-Mortin-Voit, wG, 24. Aufl. S 3 AHB Anm. 3 m.w.

Nochw.; ebenso Bruck-Möller-Johonnsen,WG, B Aufl., Bd. lVAnm .G 47i

die gegenteilige Ansicht des LG Koblenz, VersR 1955,338 ist in der Rspr.

vereinzelt geblieben ).

Auch hinsichtlich der Kosten konn den erwöhnten Bestimmungen eine

hinreichend klore Abweichung von g l50ll WG, der ouch die Kosten der
Zwo ngsvol lsirecku ng einsch ließt (vg l. Prölss-Mo rtin-Voii, $ 

,l50 
An m. 3 o ),

nicht entnommen werden.
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Anmerkung:

Die Entscheid u n g des BG H ist nicht ü berroschend. Viel mehr ist sie Ausfl ufJ

des f ür dos gesomte deutsche Hoftpflichtsystem geltenden Grundsotzes,
doß unternehmerische koufmönnische Geschöftsrisiken nicht ouf den
Hoftpflichversicherer obgewölzt werden sollen. 94 ZilI.4 und 9 AVB/
RWB grenzt diese Risiken ous dem versicherboren Hoftpflichtbereich
dementsprechend ouch eindeutig ous.

Ergönzend verweisen wir ouf die vergleichbore Rechtsprechung zum
Deckungsbereich beiTreuhöndern. Dos OLG München hot mit Urteil vom
30. 1. l9BZ (G I l98B, 66 :Vers R l98? 

.l293 
) entsch ieden, d oß der Bosis- oder

Zentro ltreu hö n d er i m Bo u herren model I g eschöftsf ü h ren de Tötig keit o us-

übt. Versicherungsschutz ous der Berufshoftpflichversicherung f ür Steuer-
beroter wurde obgelehnt. Dieses Urteil hot die Zustimmung des BGH
gefunden. Es wurde rechtskroftig durch Nichtonnohme der Revisison

durch den BGH (Beschl.v. 25.11.1987 - lVo ZR 89/87l. Ebenso entschied
gegen den Versicherungsschutz des Wirtschoftsprüfers dos OLG Düssel-
dorf (Gl l9B? 5l : VersR 1990,4111.

Weitere Hinweise zu den Versicherungsfrogen ous dem Bereich der
Vermögensschodenhoftpflichversicherung finden Sie in Gl'

Anerkenntnisverbot 1989, 50, Anzeigeptlicht l9B? 5l; Nochbesserungs-
kosten 1988, 137; wissentliche Pflichverletzung l9B? 51, 156; Prozeß-
f ü h ru n g srecht des Versicherers 1986, 142 ; Yeriöhru n g des Versicheru n gs-
onspruchs l9B? 51, 1987,26.

Hoftung des Steuerberqlers
- ln ho lt des Steuerberotu ngsvertro ges

- Pflicht zur Prüfung des Bescheides

- Anmerkung
(OLG Düsseldorf Urt.v. 17.5.1990 -18 U 4/90, rkr.l

Leitsotz:

Besch rö n kt sich d os Rechtsverhö ltn is des Sieuerberoters zu m Mo nd o nten
doroul doß letzterer den Steuerberoter,,mit der Fertigung des Johres-
o bsch I usses u nd d er J o h ressteuererklö ru n gen von Fo I I zu Foll" beo uftro gt,
so istderSieuerberoterouf die telefonische Bitte, ein Stundungsgesuch zu
fertigen, nicht verpflichtet, um Ubersendung des Steuerbescheides zum
Zwecke der Uberprüfung und Einlegung eines Rechtsbehelfs zu bitten.
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Leitsotz (d.Verf.l,

Fehlt ein Auftrog zur Prüfung des Steuerbescheides iSZg StgOebV), so
entsteht eine ungefrogte Prüfungspflicht für den Steuerberoter nur, wenn
Fehler des Bescheides offensichtlich sind.

Aus den Gründen:

Die oufgerechnete Forderung ist unbegründet. Die Beklogte hot einen
Schodenersotzo nspruch nicht sch lüssig do rgelegt.

Der Steuerberotungsvertrog der Porteien wor noch dem Kündigungs-
sch reiben der Beklo gten vom 25. B. l9B3 kein Vertro g meh r, der den Klöger
zu u mfo ssen der vo rsorg en der Steuerberotu ng verpf I ichtete. Ausd rü ckl ich
heißt es in diesem Schreiben,

,,Gleichzeitig drücken wirdie Hoffnung ous, doß dos ongenehmeVerhölt-
niszwischen lhnen und unserem House bestehen bleibt und wirSiedo um
Rot ongehen dü#en, wo wir nicht mehr weiterkommen. Ebenso werden
wir Sie ouch in Zukunft mit der Fertigung des Jqhresobschlusses und der
Johressteuererklörungen von Foll zu Foll bequftrogen."

Die nochfolgende Korrespondenz der Po rteien befo0t sich mit Frogen der
Buchf ührung,lößtober nichterkennen, dol) die in dem zitierten Schreiben
ongekündigte lnonspruchnohme ,yon Foll zu Foll" oufgegeben worden
sei. Der Klöger hot für dos Uberprüfen des Körperschoftsteuerbescheids
vom 3.10.1986 keine Vergütung berechnet. Dieser Bescheid nennt ols
Adressoten nicht den Klöger; sondern die Beklogte. Der Senotweiß, do0
die Finonzverwoltung on den dort genonnten Empfönger ouch zustellt.

Die Beklogte stellt nicht einmol die konkrete Behouptung ouf, doß der
Bescheid nichton sie,sondern on den Klögergegongen sei.ln der Kloge-
erwiderung heiflt es, es hobe sich bislong nicht obschließend klören
lossen, ob der Bescheid ihr oder dem Klöger zugestellt worden sei. Aus
der Totsoche, doß der Klöger den Stundungsontrog vom 13.11.1986
gestellt hot, ist nichts herzuleiten, denn der Klöger behouptet dozu, er sei
telefonisch von der Buchholterin der Beklogten miteinem entsprechenden
Stu nd u ngsgesuch beo uftro gt worden.

Die unter Beweis gestellte Totsoche, doß der Klöger zur mündlichen
Besprechung der Porteien om22.12.l9BZ den Bescheid vom 3.10.,1986
mitbrochte, istouch kein lndiz,weil noch dem Vorbringen des Klögers die-
ser Bescheid dem Schreiben der Beklogten vom 19.10.1987 beigelegen
hoben soll. Selbst wenn dem Klöger im Zusommenhong mit dem Stun-
dungsouftrog dieser Bescheid zugegongen sein sollie, hotte der Klöger
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keinen Anloß, diesen Bescheid ungefrogt zu überprüfen, weil ihm ein

solcher die Gebuhr ous $ 28 derGebührenordnung ouslösenderAuftrog
nicht erteiltworden wor: Doß dieser Bescheid, der longe zurückliegende
Vorgönge (Anderung des Bescheids vom 3.4.1984 beireffend die Sieuer

l9B1 oufgrund einer Gewinnousschüttung im Johre l9B4) ouforbeitete,

,,offensichtlich" fehlerhoftwor; ergibt sich ous dem Vorbringen der Beklog-
ten nicht.

Der Meinung des Londgerichts, die positive Vertrogsverletzung des Klö-

gers liege dorin, doß der Klöger- hotte er beiAbfossung des Stundungs-
gesuchs den Bescheid in Hönden - den Anderungsontrog nicht stellte

oder doß er - hofie er den Bescheid nicht - nicht sofort u m Zusend ung des

Bescheids durch die Beklogte bot, istnichtzu folgen.Sieverkenntdie oben
dorgelegte Eigenort des Vertrogsverhöltnisses, dos nicht ouf ollgemeine

Wohrung steuerlicher Belonge ongelegt wor.

Anmerkung:

Zu m Prob lem d er,,u n g efro gten Beleh ru n gspf I icht" verweisen wir o uf d os i n

diesem Heft obgedruckte Urteil des OLG Homm vom 22.6.1988 (S.16zl.

Gru ndsötzlich bestehen Prüf u ngs- u nd Beleh ru ngspflichten n u r in nerho lb
eines Steuerberotungsvertroges. Sie richten sich noch dem lnholt des Ver-

troges und noch dem konkreten Sochverholt.

Grundlegend ist die Entscheidung des BGH vom 28.11.1966 (DSIR 196Z

424 : BB 1967,105 : DB 1967,2441. Donoch triflt den Steuerberoter die
Pflicht zur ungefrogien Belehrung über die bei der Erledigung des Auf-

trogs ouftouchenden steuerlichen Frogen. Erkennt er bei der Bilonzerstel-

I u n g, doß der Mo ndo nt steuerf reie U msöize o ls steuerpf I ichtig beho ndelt,

so muß er ihn über die Fehlbeurteilung belehren. Es gibt keine ungefrogte
Belehrungspflicht über theoretische Steuererspornismöglichkeiten, Fro-

gen der Vermögensonloge und Lebensvorsorge. Die Belehrungspflicht
orientiert sich on den Grenzen des Mondots, Dem Mondonfen sind die
Möglichkeiien oufzuzeigen, Steuern legol möglichst gering zu holten.

Uberoffenkundige Fehler, die bei Erledigung des Berotungsvertroges ouf-
touchen, ist er zu belehren (Gröfe, Lenzen, Roiner, Sieuerberoterhoftung,
2. Aufloge Textziffer 2601+. mit weiteren Nochweisenl.
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Hoftung des Steuerberolers
- Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen, $ 68 StBerG
- Ver[öhrungsbeginn
- Anerkenntnis, $ 208 BGB
(OLG Düsseldorf Urt.v. 28.5.1990 -18 U 206/89l

Leitsotz:

Hot ein Steuerberoter durch Vedetzung seiner Pflichten bewirkt, doß der
Mondont Antröge noch 513o Abs. 2 ESIG und $ 24 Abs.4 USIG nicht
gestellt und dodurch steuerliche Nochteile erlitten hot, so beginnt die
Veriöhrung des Schodenersotzonspruchs gegen den Steuerberoter mit
dem Zeitpunkt, in dem die Fristen für die stellung der Antröge obloufen.

Leitsotz (d.Verf.l,

Erklart der Steuerberoter, für eine unterlossene Beroiung ,,notfolls einzu-
steheni so bedeutet dies weder dos Anerkenntnis einer Schodenersotz-
verpflichtung noch den Verzicht ouf die Einrede derVeriöhrung.

Aus den Gründen:

Der von der Klögerin noch Abtretung geltend gemochte Anspruch ouf
Schodenersotz veriöhrt noch $ 68 Steuerberotungsgesetz in drei Johren
von dem Zeitpunkt on, in dem derAnspruch entstonden ist. Dobei kommt
es - im Gegensotz zu EB52 BGB - ouf die Kenntnis des Geschödigten
(: Ansp ru chsberechtigten l von der Pf I ichverletzu n g des Steu erberoters
nicht on (Gehre, StBerG, $68 Rdn. l0 - mit Nochweisen ous der Recht-
sprechu ng des Bu ndesgerichtshofes).

Hier geht es um eine vermeidbore Steuermehrbelostung der Eheleute D.
nebst Folgekosten. Der dorin liegende Schoden isf den Eheleuten D.
(endgültig) in dem Augenblick entstonden, ols sich die versöumten
Antröge Antroge gemöß $ 13 o Abs.2 ESIG und gemöß 924 Abs.4 USIG
l9BO) ouswirkten und die sich ous dieserAuswirkung ergebenden Folgen
(Steuermehrlost) nicht mehr beseitigen ließen. So hot der Bundesgerichts-
hof u. o. entschieden, dofJ eine (vermeidbore) Steuerbelostung endgültig
erst mit der Schlußbesprechung einer nochtröglichen Betriebsprüfung
entsteht, weil es bis zum Abschluß dieser Prüfung immer noch möglich sei,
doß die Steuermehrbelostung gönzlich vermieden, iedenfolls hero bge-
setztwerde (BGH Urt.v.20.1.19W- lVo ZR3l4 /B0,BGNZB3,17;BGH Urt.v.
27.11.1985 - lVo ZR 97/84, BGHZ 96,2901.
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Dobei hondelte es sich um Fölle, in denen bereiis bei dervorlöu{igen Fest-

setzung der Einkommensteuer eine vermeidbore steuerliche Mehrbelo-
siung enistonden wor, in denen olso die BetriebsprÜfung AußenprÜfungl

den Schoden nicht etwo herbeigeführt, sondern - iedenfolls teilweise -
wieder beseitigt hot (BGHZ 83,17,2.l). Steuerbescheide ergehen nömlich

regelmößig unter dem Vorbeholt der Nochprüfung und können ouf-

gehoben oder geöndert werden, solonge dieser Vorbeholt wirksom isi
($ 164AbgobenO). Do die FinonzömterdenVorbeholtderNochprüf ung -
g leichfo I ls regel möDig - erst noch einer Außenprüf u ng ( BetriebsprÜf u ng l

oufheben, wird die endgültige Steuerpflicht zumeist erst noch Durch-

führung der Außenprüfung (Betriebsfprüfungl festgestellt. Fehler des

Steuerberoters, die zu einer (vorlöufigen) Steuermehrbelostung gef Ührt

hoben, sind - onders ousgedrückt - bis zur Außenprüfung reporobel.

Der Zeitpunkt der Schodenentstehung höngt demgemöß bei Steuer-

schulden dovon ob, wonn diese endgültig feststehen. ,,Feststehen" be-

deutet nicht, doß der letztlich eintretende Gesqmtschoden schon in seinem

vollen Ausmoß bekonnt und bezifferbor ist. Bei einer obgeschlossenen

Hondlung ols Schodenursoche - etwo die Versöumung einerAntrogsfrist

- stellen sich ouch die nochtröglich quftretenden Schodenfolgen ols

Bestondteile eines einheitlichen, bereits mit der Hondlung selbst einge-

tretenen Schodens dor (vgl. hierzu' BGH,WM 1978,331; BGH,VersR1968,

1163). Als Beispiel sei der ous einem örztlichen Behondlungsfehler ent-

siehende Schoden erwöhnt, dessen Ausmoß erst spöter Übersehborwird
(Pulündt/Thomos, BCB, 48.Aufl., $ 852 Anm. 2 ol.

Die Anwendung dieser Grundsöize führt im vorliegenden Foll zu dem

Ergebnis, doß die Veriöhrungsfrist von drei Johren seit Entstehung der
erseizt verlongten Schöden verstrichen ist.

Schodenursoche ist die Versöumung von Antrogsfristen durch den

Beklo gten. I nsoweit hot d o s Lo nd g ericht zu den U msoizsteuern zutreffend

festg este I lt, Fü r d ie Wi rtsc h oftsi o h re 1976 / 1977, 1977/ 197 B, l97B / 1979 u nd

1979/1980 lief die Antrogsfrist des $24 Abs.4 UStG 1977 ieweils mit

Ablo uf der zu leizt geno nnten Jo h re o b (geno u, 10Toge noch Jo h resendel.

Für dos Wirtschoftsiohr 1980/1981 liegt hingegen ein rechtzeitig gestellier

Antrog vor (vgl., Urteil des Hessischen Finonzgerichts vom 5.12.1985,

Seite 5). Die Versö u m u ng der Antro gsfristen kon nte o uch nicht meh r d urch

Antröge ouf Wiedereinsetzung in den vorigen Stond beseitigt werden;

die Voroussetzungen einerWiedereinsetzung noch S 110 AO logen nicht

vor. Dozu wird ouch ouf die zutreffenden Ausführungen im genonnten

Urteil des Hessischen Finonzgerichts vom 5.12.1965 verwiesen (Urteil,

Seite 5,6).
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Bei den Einkommensteuern geht es um die Steuerpflicht ous den Johren
1976,1977 und1978. Für dieseJohre höte derAntrog gemöß $]3 o Abs.2
ESIG ,,bis zur Abgobe der steuererklörung, [edoch spötestens zwölf
Monote noch Ablouf des ersten Wirtschoftsiohres, ouf dos ersich beziehl
schrifflich"gestelltwerden müssen. Die Fristfürdoszeitlich letzteVeronlo-
gungs[ohr ll97\l lief demgemöl] mit dem Johresende j979 ob.

Dorous folgt' Die zeitlich letzte (iüngstel Antrogsfrist - die Antrogsfrist bei
d e r U m sotzste u er f ü r d o s Wi rtsc h o fI siohr 197g / 19 BO -l ief zu m J o h resen d e
l9B0 ob. Die sich dorous ergebenden Folgen woren nicht mehrzu vermei-
den, die sonst vermeidbore Steuermehrbelostung ,,entstond,, olso om
Johresende 1980. Auch wenn sich der resultierende Schoden erst noch-
trö g lich noch entwickelte, trot die Veriö h ru n g m it Ablo uf von weiteren d rei
Johren, olso zum Johresende l9B3 ein. Entsprechend früherver[öhrten die
Schodenersotzonsprüche wegen Versöumung der noch früher obloufen-
den Fristen.

Dem Beklogten istes nichtverwehrt,sich ouf den EintrittderVeriöhrung zu
berufen

Ein Steuerberoter ist in gleicher Weise wie ein Rechtsonwolt verpflichtet,
seinen Mondonten ouf die Magllchkeit seiner eigenen Hoftung hinzu-
weisen und über die hierfür geltenden Veriöhrungsvorschriften zu be-
lehren. Bei einem schuldhoften Verstoß gegen diese Belehrungspflicht
mochi er sich schodenersotzpflichtig. Auf diese Schodenersotzpflicht
konn sich der Mondont gegenüber der Veriöhrungseinrede des Steuer-
beroters berufen (sog eno n nter seku ndö rer Scho denersotzo nsp ruch des
Mondonten, vgl. grundlegend, BGH urr.v.2o.1.jgl2- lvo ZR 314/Bo,Gl
B/82:ZlP1982 m.Anm. Gröfe: BGHZ 83,171.

Allerdings unterliegt ouch der Sekundöronspruch der Veriöhrung noch
$ 68 StBerG. Die Veriö h ru ngs{rist von d rei Jo h ren beg in nt ih rerseits mit der
Ver[öhrung des Primöronspruches, wenn in diesem Zeitpunkt dos Bero-
tungsverhöltnis noch besteht (vgl. zur gleichgelogerien problemotik bei
$51 BRAO' BGH Urt.v.23.5.]985 - lX ZR 102/84,G132/BS: NJW 1985,
2250: BGHZ 94, 380).

Dorous folgt für den vorliegenden Foll, Der zeitlich ,,iüngste"ver[öhrungs-
eintritt erfol gte zu m J o h resen de l9B3 (siehe oben ), infol ged essen veriö h rte
der entsprechende sekundöronspruch zum Johresende 1986. Fruhere
Zeitpunkte gelten entsprechend für die onderen Schodenoblöufe und
Veriöhrungsfristen.

lm übrigen - dorouf hot schon dos Londgericht zutreffend hingewiesen -
entstond eine Belehrungspflicht des Beklogten frühestens mit dem
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Bekonntwerden der grundlegenden Entscheidung des Bundesgerichts-

hofes zu dd bis dohin sireitigen Froge einer Belehrungspflichl(GlB/82:
ZIP 1982 m. An m. Gröfe : BGIIZ 83,17 I i m FrÜ h io h r 1982. H i nsichtl ich o I ler

bis zu diesem Zeitpunkt bereits obgeloufenen Veriöhrungsfristen besteht

folglich ouch ous diesem Grund kein sekundörer Schodenersotz-

onipruch (BGH Urt.v.27.1l.1985 - lVo ZR 97/B4,Gl1986,22: EWIR $68

StBerG 1/86,297 lGröfe]: BGHZ 96,290L

Der Beklogte hot einen Schodenersoizonspruch der Eheleute D. des

weiteren weder onerkonnt ($208 BGB' die Veriöhrung wird durch ein

Anerkenntnis unterbrochen) noch verstößt er gegen die Grundsöize von

Treu und Glouben 19242 BGBI, wenn er sich ouf die eingetretene Ver-

iöhrung beruft.

Der Senot geht insoweit von dem Vorbringen der Klögerin ous:

Wenn der Beklogte wiederholt erklört hot, dofJ er fÜr die unferlossene

Berotung ,,einstehl'j donn liegt in dieser inho ltlich vogen Erklörung weder

ein hinÄichend konkretes Anerkenntnis einer Schodenersotzverpflich-

tung noch ein Verzicht ouf die Einrede derVeriöhrung. Dos gleichegiltfÜr

dos Gesproch om 28.4.1987 zwischen dem Beklogten und der fur die

Eheleute D. hondelnden Rechtsonwöltin R. Domols hot der Beklogte

,,ochselzuckend" geöußert,,,Dos sei nun einmol so geloufen und könnte io

nun nochtröglich nicht mehr rÜckgöngig gemochtwerden, notfolls mÜsse

er eben dofur einstehen, dos sei nicht zu öndern'lAuch dieser Erklörung

fehlt eine hinreichende Bestimmtheit, es lößt sich vor ollem kein Verpflich-

tungswille des Beklogten dorous obleiten.

Diese Holtung des Beklogten wird zudem durch dos von den Klögern zur

Begründung ihrer Auffossung herongezogene Schreiben vom 19.B.l9BB

deutlich. ln diesem Schreiben on die Rechtsonwoltin R. erklört der

Beklogte nömlich ousdrücklich, doß es,,in diesem Schodenfoll noch eine

Reihe von Zweifelsfrogen" gebe. ln den beiden Folgesöizen mocht der

Beklogte donn einen Vergleichsvorschlog, erwill 25.000 DM on die Ehe-

leute Ö. zohlen, ollerdings,,ohne Anerkenntnis einer Hoftung, sowohl dem

Grunde ols ouch der Höhe" noch. Dorous folgi ohne weiteres, do0 der

Beklogte eine Schodenersotzpflicht seinerseits keineswegs bestötigen
(onerkennen) wollte.

Desholb loßt sich dos Verholten des Beklogten in dem vorprozessuolen

Briefwechsel nicht dohin verstehen, doß er die Eheleute D. dodurch von

der Erhebung einer rechtzeiiigen - dieVeriö hrungsfrisi unterbrechenden -
Kloge obgeholten hötte. Es wor und blieb klot dofl er nur,vergleichs-

weiie" ut*or zohlen wollte, d. h. zur Vermeidung eines Prozesses und
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ohne iede Anerkennung einer entsprechenden Verpflichtung. Auf diese

eindeutige Holtung des Beklogten konnien sich die Eheleuie D. - durch

Einholen rechtzeitigen Rechtsroies und durch eine frÜhe Klogeerhebung -
einstellen.

Die Veriöhrung ist ouch eingetreten hinsichtlich der von der Klögerin

ersetzt verl o n gten Gerichts- u nd Anwo ltskosten.

Es hondelt sich um mittelbor entstqndene Schöden, um ,Aufwendungen,

d ie zu rAbwen d u n g od er doch zu rVerm inderu n g d es p ri mö r eintretenden

Schodens gemocht worden sind. Auch diese Schöden (Aufwendungenl

gehen ursöch lich u nd hinsichtlich ihres f u r d ie Verio h ru ngsfro ge mo{)geb-

lichen Entstehungszeitpunktes ouf die versöumten Fristobloufe zurÜck

(siehe oben). Die Aufwendungen gehören - onders ousgedrÜcki - zu der

weiteren Entwicklung des Schodens, der schon mit den Frisfuersöumun-

gen selbst eintrot, selbst wenn er zu diesem Zeitpunkt weder der Höhe

noch noch noch seinerweiieren Entwicklung bekonnt oder hinreichend

geno u voro usseh bo r wo r.

Hoftung des Steuerberolers
- Erfossung der Buchholtungsdoten

- Belehrungspflichten
(oLG Homm tJn.v. 22. 6.1988, 25 U 198 /871

Leitsotz (d.Verf.l'

Erfo0t der StB nur die Doten der ihm übergebenen Buchungsunterlogen,

so ist er nicht verpflichtet, den Mondonten ungefrogi ouf steuerliche

Auswirkungen einer neugegrÜndeten GmbH hinzuweisen.

Zum Sochverholt:

Die Klögerin wurde 1979 olsGmbH in dos Hondelsregister eingetrogen.

Bis September lg8l hotte der StB BuchfÜhrungsorbeiten ouch fur die

Klögerin (GmbH) erledigt. Der Umfong der Tötigkeit im einzelnen isi

streitig. Jo hreso bsch lüsse u nd Steuererklö ru ngen wu rden u nsireitig vom

StB nicht gefertigt. Ebenfollswurde die Lohnbuchholtung von der Klögerin

selbst gefuhrt. Anloülich einer BetriebsprÜfung durch dos Finonzomt im

Johre l9B3 ergob sich, doß mit den GeschAfrcfÜhrern keine GeschAfts-
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führervertröge obgeschlossen worden woren. Der Betriebsprüfer rech-
nete dementsprechend ols verdeckte Gewinnousschüttung für 1g7g DM
10.683,- und für l9B0 DM 159.752,- dem Gewinn hinzu.

Aus den Gründen:

Es istbereits zweifelhoft, ob eine positiveVertrogsverletzung ouf seiten des
Beklogten vorliegt, do dos Bestehen eines umfossenden Steuerberotungs-
vertroges der Porteien froglich ist.

Selbst no ch dem eigenen Vorbringen der Klögerin hot der Beklo gte f ü r d ie
GmbH in den Johren 1979 vnd 1980 nur die Buchholtung geführr.

So hei0t es dozu in der Klogeschrift'

,,Der Beklogte wor bereits fur die Gesellschoft bürgerlichen Rechts tötig
und selbstverstöndlich ouch für die nunmehrige Klögerinl'

lm Schreiben vom 28.2.1985, in dem die Klögerin ihre Ansprüche gegen
den Beklogten ongemeldei hot, heißt es'

,,Für die Kolenderiohre 1979 und l9B0 hotten Sie die Buchführung...
gefertigtl'

Doß der Beklogte fur die GmbH nicht mehr geton hot ols nur die Doten
erfoßt, ergibt sich ouch ous den schreiben vom 9.l.lgBO,3l.B.r98l und
15.9.l98l. Donoch hot er schon im Juli 1979 die fetzige Geschöftsführerin
der Klögerin gebeten, sich einen onderen Steuerberoter zv suchen.
Jo h reso bsch I üsse oder Steuererklö run gen sind vom Beklo gten unstreitig
fur die Klögerin nicht erstellt worden. Auch die Lohnbuchholtung wurdä
von der Klögerin selbst gefuhrt. Ein Steuerberoteri der nur ihm über-
gebene Buchungsunterlogen bucht, ist ober ungefrogt nicht verpflichtet,
den Mondonten ouf steuerliche Auswirkungen einer neu gegündeten
GmbH hinzuweisen. Die Klögerin bzw ihre Gesellschofter müssen bei
Abschluß des GmbH-Vertroges ouch onwoltlich vertreten gewesen sein.
Doß ouch der Beklcgte hinzugezogen worden sei, behouptet die Klöge-
rin nicht. Sie trogt lediglich ollgemein vor; doß die steuerliche Berotung
durch den Beklogten fortgef ührtworden sei. Dieser hot es obervon uornl
herein - so der Wortlout des schriftwechsels gemöß schreiben vom
9.,l.1980, 3l.B.l98l, 15.9.l98l - obgelehnr, für die Klögerin selbsr törig zu
werden.

Angesichts dieses Vorbringens dürfte dem Beklogten schon keine Aufklö-
rungspflicht oblegen hoben, so doß ein Anspruch ous positiverVertrogs-
verletzung nicht in Betrocht kommt.
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M o nd o nte n sch ufzkl o usel
- o ngestellter Sieuerberoter

- Auskunftsonspruch

- Anmerkung
(BAG Urt.v. 27.9.1988 - 3 AZR 59/87,N7A1989,4671

Leitsötze (d.Verf-)'

L Ein ongestellter Steuerberoter konn mit seinem Arbeitgeber eine

Mo ndo niensch utzklo usel verein bo ren. G rü nd e der Berufso usü b u n g s-

freiheit, des Wettbewerbs- und Stondesrechts stehen nichi enigegen.

2. Eine unverbindliche bedingte Konkurrenzklousel liegt nichischon donn
vor, wen n sich der Arbeiigeber - bei Weiterbestehen d er Verpf lichtu n g

zur Tohlung von Korenzentschödigung - im Einzelfoll vorbehölt, die
Zustimmung zur Betreuung von Mondonten zu erteilen'

3. Die einem Steuerberoter obliegenden strofrechtlichen oder stondes-

rechtlichen Verschwiegenheitspflichten hindern ihn nicht, Auskunft

dorüber zu erteilen, mitwelchen ehemoligen Mondonten ervertrogs-
widrig Berotungsvertröge obgeschlossen hot.

Aus den Gründen:

1....
2. Vo m 21.7.1983 bis zu m 20.7.1984 wo r der Kl. o ufg ru n d d er Mo nd o nien-

schutzklousel verpflichtet, den Abschluß von Berotungsvertrögen mit

ehemoligen Mondonten der Bekl. zu unterlossen.

ol Der Kl. hot mit der Rechtsvorgöngerin der Bekl. vertroglich eine Mon-
dontenschutzklouselvereinbort, ouf die sich die Bekl. berufen konn, do
sie dos Arbeitsverhöltnis mit dem Kl. zu den ursprünglich vereinborten

Bedingungen fortgesetzt hot. Noch $ 13 des Arbeitsvertroges hot der
Kl. die Verpflichtung übernommen, noch Beendigung des Arbeiis-

verhöltnisses bei ehemoligen Mondonten seines Arbeitgebers nur mii

dessen Zustimmung tötig zu werden. Andererseits hot die Bekl. die
Verpflichtung zut Zohlung einer Korenzentschödigung in Höhe der
HAlfte der zvlelzl vom Kl. verdienten BezÜge Übernommen. Soweit in

der Mondontenschutzklousel ouf eine Vertrogsbestimmung $ 2 o ver-

wiesen wi rd, ho n delt es sich offensichtl ich u m einen Sch rei bfeh ler, d en n

die Vergütung des Kl. ist in $ 2 und einer Zusotzvereinborung geregelt'

Von diesen Einnohmen soll noch den durch Revisionsrügen nicht zu

erschütternden Feststellungen des LAG die Holfte ols Korenzentschö-

digung gezohlt werden.
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bl Diese Mondontenschutzklousel ist entgegen der Auffossung des Kl.

wirksom. Der Kl. hot geltend gemochi, durch die Mondontenschutz-
klousel werde er in seinem Grundrecht der Berufsfreiheit Art.12 GGI
beeintröchtigt. Dieser Einwond ist unbegründet. Dos Rechi des Kl.,

einen Beruf freiwöhlen zu können,wird durch dieseVereinborung nicht
berührt. Die Berufsousübung konn durch Weffbewerbsverbote ($$ Z4
ff. HGB) geregelt werden (BVerfGE 7,377: NJW 1958,10351. Der Kl.

übersieht, dol) ersogorols Steuerberotertötig werden dorf. Erdorf nur
die ehemoligen Mondonten der Bekl. nicht beireuen.

Die von der Bekl. in Anlehnung on Mustervorformulierte Mondonten-
schutzklousel verstößt ouch nicht gegen Vorschriften des Gesetzes
zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschöftsbedingungen
{AGB-Gesetz) vom 9.12.1976 (BGBI 1,33171. Dos AGB-Gesetz findet
ouf Vertröge ouf dem Gebiet des Arbeitsrechts keine Anwendung
($23 IAGB-Gesetz).

Die Mondontenschutzklousel istentgegen derAuffossung des Kl. ouch
nicht sittenwidrig ($ l3B I BGB) oderwegen Verstoßes gegen Stondes-
recht ($134 BGB) unwirksom. Auch wenn der Kl. Angehöriger eines
freien Berufs ist, den er noch wissenschoftlicher Vorbildung unter
besonderer Verontwortung im öffentlichen lnteresse ousübt, können
Vorkehrungen getroffen werden, doß Arbeitnehmer die Erfolge der
Berufsousübung nicht illoyol ousnutzen (BGH, AP S6ll BGB-Kon-
kurrenzklousel - Nr.23: NJW 1968,1717; BAGE 23,382 [390 zu ll5]].

c) Schließlich ist die Mondontenschuizklousel nicht desholb unverbind-
lich, weil sie ols bedingtes Wettbewerbsverbot vereinbort worden
wöre ($$74,75d HGBI.

Auf Mondontenschutzklouseln sind die Vorschriften über Wettbe-
werbsverbote entsprechend onzuwenden (BAGE 22,125: AP 06ll
BGB- Konkurrenzklousel- Nr.Z [zu lV]; BAGE23,3B2:AP$6ll BGB-
Konkurrenzklousel - Nr. 25 lzu lll; AP S 6ll BGB - Konkurrenzklousel -
Nr. 26 lzu l]. Bedingte Wettbewerbsverbote sind unverbindlich. Ein

bedingtes Wettbewerbsverbot liegt donn vor, wenn dem Arbeitgeber
entschödigungsfrei die Entscheidung vorbeholten bleibt, ob er es in
Anspruch nehmen will oder nicht {BAG, AP 974 HGB Nrn. 32lzv ll;33
lzu lll lcl, BAGE 30,23 lzu ll]; AP 974 HGB Nr. 42lzu ll2ll.

Dos ist bei der von den Porieien vereinborten Mondontenschutz-
klousel nicht der Foll. Dos LAG hot die Mondontenschutzklousel dohin
ousgelegt, doß dem Kl. schlechthin die Betreuung und Beroiung ehe-
moliger Mondonten der Bekl. untersogt ist. Von diesem Verbot gelten
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nur donn Ausnohmen,wenn die Bekl. im Einzelfollvon diesemVerbot unter

Aufrechterholtung der Korenzentschödigung eine Ausnohme zulAßt.

Diese Auslegung ist revisionsrechtlich nicht zu beonstonden. Sie ist noch

Worilout, Zweck und Sinnzusommenhong der Mondontenschutzklousel
mOg lich. lnsoweit u nierscheidet sich Mo ndo ntensch utzklo usel von dem in

der Entscheidung vom 4.6.,1985 zu beurteilenden Wettbewerbsverbot
(BAG, NZA 1986, 640: AP 974 HGB Nr. 50 lzu 3 o]]. ln dem domols zu

entscheidenden Fo ll wqr der Arbeiinehmer unsicher, ob der Arbeitgeber

ouf der Einholtung des Wettbewerbsverbots besiehen wÜrde...

Anmerkung:

Der Arbeiisvertrog des ongestellten Steuerberoiers enthielt folgende

Regel u n gen zu m Weftbewerbsverbot u nd zu r Vertro gssirofe:

$ I 3. Wettbewerbsverbot.

l. Es wird vereinbort, do0 P. noch Beendigung des Arbeitsverhöltnisses

bei von der B. betreuten Mondonten mittelbor oder unmitfelbor nur

m it Zusti m m u n g d er Geschöftsf u h ru n g tötig werden d o rf. Diese Verei n-

borung gilt für 2 Johre ob Zeiipunkt der Auflösung des Arbeitsverhölt-

nisses mit der B.

2. Für die Douer des Wettbewerbsverbots zohlt die B. dem P ols Entschö-

digung die Holfte der zulelzl noch $ 2 o gewöhrien BezÜge.

3. lm übrigen gelten für dos Wettbewerbsverbot die Bestimmungen der

$$ 24 bis Z5 b HGB.

$14. Vertrogsstrofe.

1. P verpflichtet sich, für den Foll einer Verletzung des Wettbewerbs-
verbots on die B. eineVertrogsstrofe in Höhederim letztenJohrvordem
Ausscheiden bezogenen G ru ndverg ütu n g zu zohlen.Die B. beho lt sich

vort die Zohlung dieserVerirogsstrofe ouch ohne den Nochweis eines

durch die Vertrogsverletzung erlittenen Schodens zu verlongen. lm

übrigen gilt $ Z5 c HGB.

2. Die Verpflichtu ng zut Zohlung der Vertrogsstrofe entfallt, wenn die

durch die Verletzung des Wettbewerbsverbois ongefollenen GebÜh-

ren 500 DM im Johr nicht übersteigen.
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Zu Frogen des Wettbewerbsverbois und des Mondontenschutzes:

Gl 1986, 86 (fehlende Vereinborung einer Korenzenischödigung);
Gl l9BB, 2 Versto0 gegen Konkurrenzverboi durch ongestellten Rechts-

onwoltlt
Gl l9B? IBZ (noch Ubertrogung der Proxis).

Honoror des Steuerberolers

- Gebührenrohmen, Höchstgebühr
- Erstellung des Johresobschlusses, $ 35 Abs. I Nr: I StBGebV
(O LG Düsseldorf U rt.v. 3. 5. 1990 - 18 tJ 216 /89, rkr.l

Leitsotz (d.Verf.)'

Die Erstellung des Johresobschlusses für eine Kopitolgesellschoft mit
einem o bweichenden Wirtschoftsiohr rechtfertigt nicht die lnonspruch-
nohme der Höchstgebühr.

Der Steu erberoter hot d ie entfo ltete Tötig keit d o rzu leg en u nd d eren U nier-
schied ,yom Normtyp der Gebührenordnung'1

Aus den Gründen:

Die Höhe der berechneten Vergütung ist nochzuprüfen,weil die Beklogte
sie bestreitet. Moßgebend ist die bis zum 30.6.]988 geltende Fossung
der Gebührenordnung. Die Anderungen durch die om 1.7.1988 in Kroft
geiretene erste Verordnung zur Anderung der Steuerberotergebühren-
verord n ung sind nicht zu berücksichtigen, weil der Klöger den Auftro g zu r
Erledigung der berechneten Angelegenheiten vor dem 1.7.1987 erholien
hot ($ 4Zo Sotzl derGebührenordnung). Die Gebührfürdie Erstellung des
Jqhresobschlusses ous $35 Abs. I Nr. I isi eine Rohmengebühr mit dem
Rohmen l0n0 bis 30/10. Der Klöger hot die 3O/lO-Gebühr berechner.
Dies begründet er domit, doß berufsüblich der Gebührensotz für Kopitol-
gesellschoften im oberen Rohmen liege, olso zwisch en25t10 und 3O/lO.
Ei ne Ko pito I g esel lschoft m it q bweichendem Wirtschoftsioh r rechtfertige
den hier ongewondten Gebührensotz, den er im übrigen ollgemein bei
Ko pito lg esel lschoften hero nziehe. Dos ist keine hinreichende Begründung
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Gl Hinweis

für die lnonspruchnqhme der Höchstgebühr. Noch $ll der Gebühren-
ordnung bestimmt der Steuerberoter die Gebuhr im Einzelfoll unier
Berücksichtigung oller Umstönde, insbesondere der Bedeutung der
Angelegenheii, des Umfongs und der Schwierigkeit der beruflichen
Tötigkeit noch billigem Ermessen. Der Klöger hötte in bezug quf die hier
entfoltete Tötigkeit dorlegen müssen, in welchen Punhen diese sich vom
Normtyp der Gebührenordnung unterscheidet. Mongels geeigneier
Dorlegung steht dem Klöger noch der Rechtsprechung des Senots nur
die Mittelgebuhr 20/10 zu. Diese betrögt bei dem unstrittigen Weri von
2.097.000 DM 3.506 DM. Die Geb ü h ren f u r d ie Steuererklö ru n gen I iegen
unterholb der Rohmenmitte und sind unbedenklich.

I n 5. Auf I o g e I egt d e r Vo h I e n -Verl o g ei n e N eu o uf I o g e d es Wö h e, Betri ebs-
wirtschoftliche Steuerlehre Bd ll I vor (608 Seiten,72,- DMl.

Sie befoßt sich mit dem ,,Einfluß der Besteuerung ouf die Wohl und den
Wechsel der Rechtsform des Betriebesi' Dos Steuerreformgeselz1990
wurde berücksichiigi. Neben einem Verg leich der steuerlichen Belostung
von Personen- u nd Ko pito I g esel lsch often werd en g esel lsch oftsrechtl iche
Sonderformen - GmbH & Co. KG, Doppelgesellschoft, GmbH und Still -
behondelt. Die Fo miliengesellschoft o ls lnstrumeni der Sieuerminimierung
wird im Hinblick ouf die Froge der steuerlichen Anerkennung und der
steuerlichen Auswirkungen erörtert. Ein besondererAbschnitt ist dem Ein-

fluß der Besteuerung ouf den Wechsel der Rechtsform - Umwondlung -
gewidmet, den Erwerbs- und Wirtschoftsgenossenschoften und den
Stiftungen.

Dos Werk zeichnet sich durch eine prögnonie Sproche ous. Es werden
nicht nur Vergleichsberechnungen vorgeführt, sondern ouch die Ent-

scheidungskriterien und die Motivotionen für eine zweckentsprechende
Gestoltungsberotung.
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Stichwort- u nd Entscheidungsverzeichnis
(Heft l- B, ]990)

Abtretung
- Abtretungso nzeige, neuer Vordruck

Agenturgeschöft

Akontozohlungen
- Doppelerfossung

Allgemeine Versicherungsbedin gun gen

-AGB-Gesetz, $3 und $5
- Empfehlu ng wirtschoftl. Geschöftg

s47+.4 AVB

Anderkonto
- Beschlognohme d. Kontounterlogen
- des Notors
- Verfügung über Gelder

Anerkenntnis, $208 BGB

Anlogeberotung
- d. Mitorbeiter d. StB

- Prüfungspflichten

- Risiken
: proiizierte Steuervorteile

- und Steuerberotung

- Veriöhrung v. Schodenersotzonsprüchen
: Beitritt zum Bouherrenmodell
: Wirtschofts berotu n g sf irm o

Annohmeverzug
- d. Mondonten
: Vergütungsonspruch d. Stb

Arbeitsüberlostung
- d. Mito rbeiters, Fristversöum n is

Auskunftsvertrog
- stillschweigender Abschluß
: Verdienstbescheinigung

Bouherrenmodell
- Veriöhrun g d. Schodensersotzo nspruchs

Belehrungspflicht d. SIB/Wp/RA
- feh lende Beleh rungsbedlirftigkeit
: Aufklörung d. FA

- Beweislost
- ungefrogte -
- Bildung einer Rückloge gem. $6b ESIG

- Ende d. -: Berotung über Firmenumstrukturierung
: Verfohren zur Anrechnung itolienischer

Körperschoftsteuer

- Entnohme

- Fristeinholtung

- vor Prozeßoufnohme

- Schutzzweck

Beschlognohmeverbol $ 92 SIPO
- Anderkonto
- Kontounterlogen

Beweislost

- f. Fehlberoiung

- Mondontenuntelogen on Stb

- Rückgobe von Mondontenunterlogen
- Schoden
: bei rechtmößigem Alternotiwerholten

Berufsverbot

Bilonzerstellung

- Verrechnu ngskonto, Differenzen

Buchführung

- verspötete Erstellung

Buchführungsouftrog

- Doienerfossung
: Belehrungspflicht

- Ordnungsmößigkeit d. Buchführung
: Doppelerfossun g, Akontozoh lu ngen
: Verrechnun gskonto, Differenzen

Dritthoftung

- stillschweigender Auskunftsvertrog
: Verdienstbescheinig ung

- Vertrog mit Schutzwirku ng zug unsten Dritter
: Auftrog zu r Bilo nzerstellu ng
: Bewertungsgutochten
: Bonitötsprüfung
: Dorlegung f. Schoden
: Mitwirkung b. Gesellschoftsgrü ndung

Duldungsvollmocht

- d. Srb

Ein nohme-/U berschuß-Rechnung

- Mitverschulden d. Mondonten
- Prüfung des Geldzuflusses

Fristenkontrolle

- Fristenkontrollbuch
: Postousgongsbuch
: Telefox
: Wiedervorlogefristen

- Fristversöumnis, unverschu ldete -: Arbeitsüberlostung d. Mitorbeiters
- Rechtsmittelouftrog on Kollegen

- Rückfroge bei Mondqnten
- Telefox/Telebrief
: Fristenkontrollbuch
: Proze{Jvollmocht

Goronlievertrog
- Steuerberotungsvertrog

Herousgobeonspruch d. StB

- von Provisionen
: Mehrwertsteuer

Honororonspruch d. StB

- Annohmeverzvg d. Mondonten
- Arglisteinwond
- Einforderborkeit, t 9 StBGebV 90,
: nochtrögliche Einzelongoben
: Gegenstondswert
: H inweis ouf Gebü h renvorschriften

26
27

90,
90,

90, l12
90, 36

90,143

90, 42

90, 42

90, 94
90, 5l
90, 5l
90,163

90,127
90,122

90,146
90, I 12

90,134

90,122

90, 40

90,146

90, 53
90, 156
90,160
90, 73

90, 33

90, 32

90,
90,

43
43

90, 40
90, 19
90, 3
90, 3
90, 3
90, 3
90, l9

90,126
90, 62

90, 62
90, 73
90,156
90,156
90, 82

90,138
90, 37

90,143

90,106

90,167

90,126

90,134
90, 32
90,134

90, I l9
90,122

90,134
90, 83

104, I t3
90, I 13

90, I 14
90, I 13

35
35

90,
90,

90, I12
90, 32
90, 2

90, 32
90, 32

90, 94
90, 94

90, 33
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: Lohnobrechnung
: Zeitgebühr

- Fölligkeit, s 7 StBGebV

- Gebührenrohmen, S ll StBGebV
: Bilonzberechtigung
: Mittelgebühr

- für nicht erbrochte Leistung

- Pouscholgebüht S14 StBGebV

- Rückforderungsonspruch, g 812 BGB

- Unterzeichnung d. Rechnung

- Veriöhrung des -
Honororonspruch d. Wp
- d. Mehrfochberuflers
- Steuerberotergebüh renverordnu ng

Kousolitöt

- Beteiligung on Unternehmen

- wirtsch oftl. Vorteile
bei steuerlichen Nochteilen

- Schutzzweck, Steuerrisiko

Kenntnis des Steuerrechls

- intern. Rechtsregeln

Konkursverwolter; Hoftung d. -
- Liq uidotionsversch leppu n g

Mondontenschutzklousel

- ongestellter StB

Mehrfochberufler
- Steuerberoiergebührenverordnung
- Veriöh rungsvorschrifl

Mitorbeiter d. Stb

- Zurechnung beim Stb

Miverschulden
- bei Buchführungsouftrog
- Prüfung der Bilonz

- Prüfung der Einnohme-r'
U berschuß-Rechnung

- Prüfung d. Steuererklörung

Nochbesserung

- Recht d. StB's zur Möngelbeseiiigung
- Veriöhrung d. Kostenonspruchs

- noch Wechsel d. Stb

NichEulossun gsbeschwerde
- Begründung d. -
Notor
- Anderkonto
: Rechtsweg f. Schodenersotzonspruch

Pferdepensionsbetrieb

Prospehhoftung
- ohne Nomensnennung in Prospekt

- d. Treuhönders

- Vertrouensschoden

Provisionsgeschöfte

- Gebtihr f. Anlogeberotung
- Herousgobepflicht
- Verlöhrung d. Herousgobeonspruchs
- Zohlung on Strohmonn

Prüfungspflicht

- ungefrogte -
Rechtsonwolt

- Belehrungspflicht
: Prozeßkostenhilfe

- Treueverhöltnis gem. C 266 SIGB

- Verontwortungsbereiche f. Fristwohrung
: Mitwirkung eines Anwolts

- Verkeh rs-/ Prozeßo nwo lt

Rechtsberolung

- d.Wp 90, I

: Ausorbeitung eines Gesellschoftsvertroges 90, I

Schoden

- bei Entnohme

- u nvermeidbore Steuerzohlung

- vermeidbore Steuerbelostung

Schötzung ($162 AO)
- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislosf zum -

Sittenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

- Testot ohne Prüfung

Sozietöt
- Rechtsschein, Briefbogen, Stempel, Siegel

- neuer Sozius

- Vertrog mit Sozietöt o. Sozien

Steuerberoterhoftung
- Abweichungen zwischen Bonkkonto und

Abrechnungsunterlogen
- Prüfungspflicht des Mondonten,

Mitverschulden
- Prü{ungspflichten bei der Erstellung

der Ein noh me-U berschu{J-Rech nung
Steuerberotungsgesetz

- $57
: Wirtschoftsberotung
: Zohlung d. Versicherungsprömie

- 967
: Nichtzohlung d. Versicherungsprömie

Steuerberotungsvertrog
- Annohmeverzug d. Mondonten
: Vergütungsonspruch d. Stb

- Gorontievertrog
- Kündigung, S 627 BGB
- Kündigung ous wichtigem Grund,

$ 626 Abs. I BGB
: Beweislost

- Möngelbeseitigung
- Mitorbeiterverschulden
- Pflicht zur Wirtschoftsberolung

90,129

Steuergestoltungsberotung

- Agenturgeschöft
- Umwondlung
- Veröu0erungsgewinn
: Gesellschoftsonteil u. Betriebsgrundstück

Steuerhinterziehung

- Berufspflichwerletzung

- unvollstöndige Rechnung, S14 I USIG

- Steuererklörung des StB

Telefox/Telebrief
- Fristenkontrollbuch

- Ubersendung der Proze0vollmocht

Treuhönder

- Meh rwertsteueroption
- Prospektongoben, zugesicherte

Eigenschoften

- Schodenersotz, negotives lnteresse

90,I l7
90, I 13

90,104

90, l0l
90, 101,1\5,172

90, 72
90, I l5
90, I 15
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90,122
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90, 9s

90, 73
90, 73
90, 73

90, 73
90, 82
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- Uberwochung Dritter: Gestoltung d. Zwischen- und Endmiet-
verhöltnisses

U nternehmensbeteiligung
- Geschöftswertermittlung d. Stb: Bonitötsprüfung d. Stb
- Hoftung f. Altverbindltch keiten,

5 25 Abs. 2, 5 28 Abs. 2 HGB
Unterschrift
- Klogeschrift
Untreue,9266 SIGB
- Auskehr v. Mondontengeldern
- d. Rechtsonwoltes
- Strofzumessung
Veriöhrung {t 68 StBerG, 0 5lo WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

Veriö h ru ngsvorsch rift Seku ndö ro nspru ch: Ende der Belehrungspflicht
- Auflösung d. Stb'Vertroges
- Rückgobe der Zulossung: schuldhofte Verletzung d. -

- Veriöhrungsbeginn: Beitritt zum Bouherrenmodell: Bestondskroft d. Steuerbescheides: Folgeschöden: Fristversöumnis, $ 13 o Abs. 2 ESIG,
$ 24 Abs.4 UStc: Gerichts- u. Anwoltskosten: Mehrfochberufler: Nochbesserungskosten

Veriöhrung, $ 5l BRAO
- Sekundöronspruch

:Anloß zur Belehrung: Frist: Mondotsende
- Verjöhrungsbeginn: Schodenentstehung,

Schmerzensgeldo nspruch
Verrechnungskonlo
- Differenzen
Versicherungsschutz
- Ansprüche gegen Versicherer: versicherte Gefohr, $ 158 c Abs. 3 WG
- Beirot u. Aufsichtsröte
- Bindung des Hoftpflichturteils
- Empfeh lung wirtschoftl. Geschöfte

lg4zf.4 AvBt
:Vermittlung u. Finonzierung v. ETW

- wissentliche Pflichtverletzung {54 Nr.6 AVB}: Nichtoufdeckung einer
I nteressenverf lec htu n g: Frisfuersöumnisse

- Unternehmerrisiko
- Zohlung d. Versicherungsprömie
- Zinsen und Kosten
Vorsotz
- Schodenzufügung, $ 826 BGB
Vorteilsousgleich
- Steuervorteil
Wirtschoftsberotung
- Berufsbild d. Steuerberoters
- bei Steuerberotung
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